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1. Teil: Einleitung 

I. Forschungsanliegen 
Daten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde belegen, dass in Deutschland derzeit etwa 17,8 Millionen 
Personen an einer psychischen Krankheit leiden (Stand: Oktober 2020).1 Psychische 
Erkrankungen zählen nicht nur zu einer der vier bedeutendsten Ursachen für die 
Verringerung der Lebenserwartung.2 Nach dem Gesundheitsreport aus dem Jahr 2020 
der DAK-Gesundheit nimmt auch die Anzahl von Fehltagen am Arbeitsplatz aufgrund 
psychischer Erkrankungen deutlich zu und stellen den zweithäufigsten Grund für 
Fehltage dar.3 
Trotz dieser weitreichenden gesellschaftlichen Bedeutung psychischer Erkrankungen 
wird der psychischen Gesundheit im Rahmen der Körperverletzung gemäß §§ 223, 229 
StGB weitestgehend kein umfassender Schutz zugesprochen. Vielmehr wird eine 
Strafbarkeit nach der Rechtsprechung sowie der herrschenden Lehre erst dann 
angenommen, wenn die psychische Schädigung den Körper des Tatopfers im weitesten 
Sinne in einen pathologischen, somatisch objektivierbaren Zustand versetzt.4 Nur von 
einer Mindermeinung in der Literatur wird vertreten, dass auch psychische 
Schädigungen ohne somatische Auswirkung vom Tatbestand der Körperverletzung 
umfasst sind.5 Aus welchem Grund die psychische Gesundheit des Opfers nicht in 

                                            
1   Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 

(DGPPN), Basisdaten Psychische Erkrankungen, Stand: Oktober 2020, S. 1, URL: 
https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/a2e357dac62be19b5050a1d89ffd8603cfdb8ef9/20
201008_Factsheet.pdf (Abrufdatum: 27.04.2021). 

2  DGPPN, Basisdaten Psychische Erkrankungen, Stand: Oktober 2020, S. 1, URL: 
https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/a2e357dac62be19b5050a1d89ffd8603cfdb8ef9/20
201008_Factsheet.pdf (Abrufdatum: 27.04.2021). 

3   DAK-Gesundheit, Gesundheitsreport 2020, S. 16, URL: https://www.dak.de/dak/download/dak-
gesundheitsreport-2020-pdf-2366094.pdf (Abrufdatum: 27.04.2021). 

4   Siehe etwa BGH JR 2020, 134 (135); BGH NStZ 2015, 269 (269); BGH NJW 2013, 3383 
(3383); BGHSt 48, 34 (37) = NJW 2003, 150 (153); BGH NStZ-RR 2000, 106 (106); BGH 
NStZ 1997, 123 (123); BGHSt 41, 285 (nicht abgedruckt) = NJW 1996, 1068 (1069); BGH 
NStZ 1986, 166 (166); OLG Düsseldorf NJW 2002, 2118 (2118); StA Hannover NStZ 1987, 
175 (176); so ebenfalls bereits etwa RGSt 64, 113 (119); NK/Paeffgen/Böse, StGB, § 223, Rn. 
3; LK/Grünewald, StGB, § 223, Rn. 12; SK/Wolters, StGB, § 223, Rn. 33; 
Satzger/Schluckebier/Widmaier/ Momsen-Pflanz/Momsen, StGB, § 223, Rn. 20 f.; 
BeckOK/Eschelbach, StGB, § 223, Rn. 1–3 (Stand: 01.02.2021). 

5   Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, StGB, § 223, Rn. 6; MüKo/Joecks (Hardtung), StGB, 
§ 223, Rn. 31; Küper/Zopfs, StrafR BT, Rn. 281; Wessels/Hettinger/Engländer, StrafR BT 1, 
Rn. 213; Welzel, StrafR, S. 288; Joecks/Jäger, StGB, § 223, Rn. 9; 
Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen/Schroeder/Hoyer, StrafR BT 1, § 9, Rn. 5; 
Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/ders., StrafR BT, § 6, Rn. 25; Krey/Hellmann/Heinrich, StrafR 
BT 1, Rn. 193; Haft, StrafR BT 2, S. 145; Buß, Der Weg zu einem deutschen 
Stalkingstraftatbestand, insbesondere S. 140; Utsch, Strafrechtliche Probleme des Stalking, S. 
40; Fehr, Mobbing, S. 81 f.; Mühe, Mobbing, S. 105–107; Wolfslast, Psychotherapie in den 
Grenzen des Rechts, S. 19; Steinberg, Strafe für das Versetzen in Todesangst, S. 128; Doerbeck, 
Cybermobbing, S. 228; Hardtung, JuS 2008, S. 864 ff., 867; Hoffmann, GA 2002, S. 385 ff., 
396 f.; Doerbeck, JR 2020, S. 135 ff., 136; Rengier, StrafR BT 2, § 13, Rn. 18 will nur 
endogene Psychosen, also solche, die auf vermuteten körperlichen Prozessen beruhen, 
einbeziehen. 
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Anlehnung an die Auffassung des Menschen durch das BVerfG als „Einheit von Leib, 
Seele und Geist“6 ohne das Bewirken von somatischen Beeinträchtigungen durch 
§§ 223, 229 StGB geschützt wird, ist gegenwärtig ein umstrittenes Thema. Aus dogmati-
scher Sicht werden gegen den Einbezug psychischer Schädigungen des Tatopfers ohne 
körperliche Auswirkungen verschiedene Argumente angebracht: 
 
1. Psychische Schädigungen des Opfers seien im Strafprozess nicht feststellbar.7 
 
2. Die Psyche sei bereits durch andere strafrechtliche Tatbestände ausreichend ge-
schützt.8  
 
3. Eine Subsumtion psychischer Schädigungen ohne somatische objektivierbare Folge 
unter § 223 Abs. 1 StGB stünde contra legem.9  
 
4. Es sei nicht möglich, das Erleiden einer psychischen Schädigung des Opfers kausal 
auf ein Verhalten des Täters zurückzuführen.10 
 
5. Psychische Schädigungen seien nicht mit hinreichender Bestimmtheit objektiv 
zurechenbar. Es sei zu unbestimmt, wann die Strafbarkeit insbesondere aufgrund der 
Sozialadäquanz entfalle.11 
 
Auf Basis der nicht unerheblichen gesellschaftlichen Bedeutung von psychischen 
Krankheiten ist eine Uneinigkeit bezüglich des strafrechtlichen Schutzes der 
psychischen Gesundheit des Tatopfers nicht hinnehmbar. Da dieser Schutz eine 
gegenwärtig umstrittene Thematik darstellt, ist eine kritische Auseinandersetzung von 
besonderem Interesse.  
                                            
6  BVerfGE 56, 54 (75) = NJW 1981, 1655 (1656). 
7  BeckOK/Eschelbach, StGB, § 223, Rn. 1 (Stand: 01.02.2021); NK/Paeffgen/Böse, StGB, § 223, 

Rn. 11b spricht von „Flüchtigkeit der Beweisbarkeit“; Schwierigkeiten der Bemessung sowie 
der Beweisbarkeit seelischer Qualen sieht ebenfalls Sowada, in FS-Beulke, S. 283 ff., 288. 

8  Bloy, in FS-Eser, S. 233 ff., insbesondere S. 235 f., 250–255. 
9  Siehe etwa LK/Grünewald, StGB, § 223, Rn. 10–12; NK/Paeffgen/Böse, StGB, § 223, Rn. 11b; 

AK/Zöller/Petry, StGB, § 223, Rn. 14; BeckOK/Eschelbach, StGB, § 223, Rn. 1 (Stand: 
01.02.2021); Tag, Körperverletzungstatbestand, S. 92; Bloy, in FS-Eser, S. 233 ff., 235; 
Lorenz/Flaig, JA 2019, 108 ff., 109; auch die Rechtsprechung verlangt stets eine somatische 
Auswirkung der Beeinträchtigung, siehe etwa BGH JR 2020, 134 (135); BGH NJW 2013, 3383 
(3383); BGHSt 48, 34 (37) = NJW 2003, 150 (153); BGH NStZ 1997, 123 (123); BGHSt 41, 
285 (nicht abgedruckt) = NJW 1996, 1068 (1069); BGH NStZ 1986, 166 (166); OLG 
Düsseldorf NJW 2002, 2118 (2118); StA Hannover NStZ 1987, 175 (176). 

10  Zur Kausalität kritisch etwa LK/Grünewald, StGB, § 223, Rn. 12; auch Autoren, welche 
psychische Schädigungen als Erfolg der Körperverletzung begreifen, sehen die Feststellung der 
Kausalität als problematisch an, siehe etwa Mühe, Mobbing, S. 106 f.; Fehr, Mobbing, S. 99; 
Wolfslast, Psychotherapie in den Grenzen des Rechts, S. 21; so auch Knauer, F., Der Schutz der 
Psyche im StrafR, S. 99 f. mit Verweis auf andere Strafnormen. 

11  So etwa LK/Grünewald, StGB, § 223, Rn. 12; Knauer, F., Der Schutz der Psyche im StrafR, 
insbesondere S. 203; Bloy, in FS-Eser, S. 233 ff., 233; Merkel, ZStW 121 (2009), S. 919 ff., 
947; in diese Richtung geht auch Bublitz, RW 2011, S. 28 ff., 54 f., welcher grundsätzliche eine 
Beschränkung auf vorsätzliche Begehungsarten im Rahmen psychischer Schädigungen  fordert 
und nur in Einzelfällen eine fahrlässige Begehungsweise anerkennt. 
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II.  Ziel und Gang der Untersuchung 
Ziel der Untersuchung ist die Überprüfung, inwiefern Schädigungen an der psychischen 
Gesundheit des Tatopfers auch ohne somatische Auswirkung unter den Begriff der 
Gesundheitsschädigung gemäß §§ 223 Abs. 1 Var. 2, 229 StGB subsumiert werden 
können. Dazu werden die zuvor angeführten Argumente gegen einen solchen Schutz 
kritisch beleuchtet und auf ihre Überzeugungskraft untersucht. Anhand einer 
umfassenden Rechtsprechungsauswertung wird analysiert, ob diese Kritikpunkte 
tatsächlich für die praktischen Fälle psychischer Gesundheitsschädigungen von 
Relevanz sind. Dazu wird die gesamte einschlägige Judikatur zur Körperverletzung in 
der Variante der Gesundheitsschädigung gemäß §§ 223 Abs. 1 Var. 2, 229 StGB12 in 
Form einer psychischen Schädigung des Opfers ausgewertet. Diese 
Rechtsprechungsauswertung soll in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Grundlage zur 
Beantwortung der Frage bilden, wie die Strafbarkeit psychischer Schädigungen im 
Rahmen der §§ 223, 229 StGB durch die Gerichte bewertet wird. Dabei ist ein 
induktives Vorgehen vonnöten, damit anhand der Verfahrensweise der Praxis beurteilt 
werden kann, inwiefern die vorstehenden Argumente gegen einen Schutz der 
psychischen Gesundheit ohne somatische Auswirkungen durchgreifen. Die Darstellung 
der Rechtsprechung wird nicht nur in die jeweiligen Prüfungsstufen, sondern zudem in 
verschiedene Gewichtungen psychischer Beeinträchtigungen des Tatopfers unterteilt, 
um auf diesem Wege die Besonderheiten der strafrechtlichen Behandlung psychischer 
Schädigungen durch die Rechtsprechung in den jeweiligen Fallkonstellationen 
herauszuarbeiten. Die Erörterung der Judikatur bezieht den Sachverhalt sowie die 
jeweiligen Entscheidungsgründe insoweit ein, als sich diese als substanziell für die 
rechtliche Einordnung psychischer Schädigungen im Rahmen der Körperverletzung 
darstellen. Hierdurch kann die Ansicht der Rechtsprechung trotz umfangreicher 
Entscheidungen eingehend und nachvollziehbar dargelegt werden. Die verwendeten 
Urteile werden aufgrund des höheren Gewichts nach Rang des Gerichts in absteigender 
Reihenfolge sowie bei gleichem Rang aufgrund der Aktualität nach 
Entscheidungsdatum chronologisch geordnet angeführt. Auch die bereits veröffentlichte 
Fachliteratur zum Schutz der psychischen Gesundheit im StGB sowie insbesondere im 
Rahmen der Körperverletzung gemäß §§ 223, 229 StGB wird den folgenden 
Ausführungen zugrunde gelegt und ihrerseits kritisch analysiert.13 
 
Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in drei Abschnitte.  

                                            
12   Insbesondere die in der herrschenden Kommentarliteratur angeführte Judikatur; durchgesehen 

wurde zu §§ 223, 229 StGB: AnwaltKommentar StGB, 3. Auflage 2020; BeckOK StGB, 49. 
Edition; Fischer, StGB, 68. Auflage 2021; Kühl/Heger, StGB, 29. Auflage 2018; Leipziger 
Kommentar StGB, 12. Auflage, Bd. 7 Teilbd. 1 (2019); Matt/Renzikowski, StGB, 2. Auflage 
2020; Münchener Kommentar StGB, 3. Auflage, Bd. 4 (2017); NomosKommentar StGB, 5. 
Auflage, Bd. 2; Satzger/Schluckebier/Widmaier, StGB, 5. Auflage 2021; Schönke/Schröder, 
StGB, 30. Auflage 2019; Systematischer Kommentar StGB, 9. Auflage, Bd. 4 (2017). 

13   Siehe etwa die eingehende Auseinandersetzung bei Mühe, Mobbing, S. 81–107; Wolfslast, 
Psychotherapie in den Grenzen des Rechts, insbesondere S. 4–21; Fehr, Mobbing, S. 79–82; 
Steinberg, Strafe für das Versetzen in Todesangst, S. 23–130; Knauer, F., Der Schutz der 
Psyche im StrafR, S. 39–292; Buß, Der Weg zu einem deutschen Stalkingstraftatbestand, S. 
131–140; Hoffmann, GA 2002, S. 385 ff., 396 f.; Hardtung, JuS 2008, S. 864 ff., 867; 
Doerbeck, JR 2020, S. 135 ff., 135–138. 
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Der Beginn der Arbeit widmet sich der terminologischen Klärung des Begriffs der 
Psyche sowie der psychischen Krankheit. Im Fokus steht zunächst das fachspezifische 
Verständnis innerhalb der Naturwissenschaften14. Darauf aufbauend wird analysiert, ob 
sich die Terminologie und Klassifizierung einer psychischen Krankheit im 
strafrechtlichen Prozess mit den Vorgehensweisen innerhalb der Naturwissenschaften 
deckt. In diesem Kontext wird anhand einer Auswertung der Rechtsprechung 
herausgearbeitet, ob und auf welchem Wege psychische Schädigungen im Strafprozess 
bereits durch die Rechtsprechung anerkannt sind. Dies soll beantworten, ob und 
inwiefern die vorgebrachte Kritik hinsichtlich fehlender Feststellbarkeit psychischer 
Schädigungen durchgreift. 
Der zweite Abschnitt gibt sodann einen Überblick, in welchem Rahmen die psychische 
Gesundheit bereits durch das StGB berücksichtigt wird. Zunächst werden diejenigen 
Tatbestände, Qualifikationen sowie Regelbeispiele dargestellt, welche die psychische 
Gesundheit unmittelbar schützen. Anschließend wird untersucht, ob die Psyche 
ebenfalls mittelbaren Schutz insbesondere auf Strafzumessungsebene genießt. Dadurch 
soll aufgezeigt werden, ob und inwiefern die psychische Gesundheit des Opfers bei der 
vorherrschenden Auslegung berücksichtigt wird.  
Aufbauend auf die Ergebnisse des zweiten Abschnitts wird sodann ein Schutz des 
Opfers vor erheblichen psychischen Schädigungen durch den Tatbestand der 
Körperverletzung gemäß §§ 223, 229 StGB konzipiert. Den Mittelpunkt der Analyse 
bildet eine Auslegung des Gesundheitsbegriffes gemäß § 223 Abs. 1 Var. 2 StGB 
anhand der gängigen Auslegungsmethoden. Als Ausgangspunkt dieser Ausarbeitung 
dienen die durch die Rechtsprechung sowie der Literatur vorgebrachten Kritikpunkte 
gegen einen Schutz der psychischen Gesundheit im Rahmen der Körperverletzung 
gemäß §§ 223, 229 StGB. Auf Basis dieser Erörterungen folgt eine eingehende 
Rechtsprechungsanalyse, ab welchem Grad eine psychische Schädigung als 
strafrechtlich erheblich i.S.d. §§ 223, 229 StGB eingestuft wird. Durch die Analyse soll 
aufgezeigt werden, ob die Subsumtion psychischer Schädigungen ohne somatische 
Auswirkungen contra legem steht. Sodann wird die Kritik mangelnder 
Kausalitätsbegründung im Rahmen psychischer Schädigungen des Tatopfers beleuchtet. 
Abschließend wird die Kritik fehlender Konturierbarkeit der Grenzen der 
Sozialadäquanz bei psychischen Schädigungen des Tatopfers erörtert.  
 
Die vorliegende Untersuchung soll ein Plädoyer für die Berücksichtigung der psychi-
schen Gesundheit ohne das Erfordernis einer somatischen Beeinträchtigung im Rahmen 
der Körperverletzung gemäß §§ 223, 229 StGB sein. Als Ausgangspunkt der 
vorliegenden Abhandlung dient die These, dass psychische Beeinträchtigungen des 
Tatopfers ab Erreichen eines Krankheitswertes im naturwissenschaftlichen Sinne eine 
Gesundheitsschädigung i.S.d. §§ 223 Abs. 1 Var. 2, 229 StGB darstellen. 

                                            
14   Der Begriff Naturwissenschaften wird in der vorliegenden Arbeit extensiv verstanden, da im 

Nachfolgenden die bereichsübergreifende Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin 
thematisiert wird. 
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2. Teil: Die Feststellbarkeit einer psychischen Schädigung des Tatopfers 
Um den strafrechtlichen Schutz der psychischen Gesundheit zu untersuchen, sind 
zunächst die für diese Thematik relevanten Begrifflichkeiten zu klären und zu 
konkretisieren. Dies ist deshalb vonnöten, weil dem Schutz vor psychischen 
Beeinträchtigungen vor allem innerhalb des Tatbestandes der Körperverletzung gemäß 
§§ 223, 229 StGB entgegengehalten wird, dass „innere Tatsachen schwer feststellbar 
[sind]“15, „seelische Qualen schwer zu bemessen und zu beweisen sind“16 und 
demgemäß eine Berücksichtigung im Rahmen der §§ 223, 229 StGB aufgrund der 
„Flüchtigkeit der Beweisbarkeit“17 anzuzweifeln ist.  

I. Theoretischer Rahmen der Naturwissenschaften 
Da der Begriff der Psyche sowie der psychischen Krankheit kein rechtswissenschaftli-
cher Terminus, sondern vielmehr der Disziplin der Naturwissenschaften zuzuschreiben 
ist, widmet sich der erste Abschnitt der Arbeit zunächst der terminologischen Klärung 
des Begriffs der Psyche sowie der Klassifizierung von psychischen Krankheiten in 
naturwissenschaftlicher Hinsicht. Aufgrund der nicht-juristischen Problematik wird im 
Folgenden auf eine aufschlüsselnde Erörterung der einzelnen Definitionsversuche des 
Begriffes der Psyche verzichtet, sodass lediglich der Querschnitt der herrschenden 
Meinung widergespiegelt wird. 

1.  Begriffsbestimmung „Psyche“ 
Nach der vorherrschenden Auffassung wird der Begriff der Psyche als Gesamtheit aller 
Erlebens- und Verhaltensweisen des Einzelnen und deren Grundlagen in einem 
Individuum definiert.18 Die Psyche stellt das Zentrum aller Lebensäußerungen des 
Einzelnen dar und gilt als Bezugspunkt für die verschiedenen psychischen Funktionen.19 
Psychische Zustände sind insbesondere solche Vorgänge, welche dem Erleben und 
Verhalten zugrunde liegen und das Wahrnehmen, Denken, Erinnern, Fühlen, Handeln 
und Motive als psychische Funktionen zusammenführen.20 Dem Begriff der Psyche als 
solcher kommt jedoch keine bedeutende Rolle in der Fachterminologie zu.21 

2. Feststellung psychischer Krankheiten in den Naturwissenschaften 
Im Folgenden wird herausgearbeitet, ab welcher Schwere einer psychischen 
Beeinträchtigung von einer Krankheit i.S.d. Naturwissenschaften ausgegangen wird.22 
                                            
15   BeckOK/Eschelbach, StGB, § 223, Rn. 1 (Stand: 01.02.2021). 
16   Sowada, in FS-Beulke, S. 283 ff., 288. 
17   NK/Paeffgen/Böse, StGB, § 223, Rn. 11b. 
18   Dieterich/Rietz, Psychologisches Grundwissen, S. 342, unter „Psyche/Seele“. 
19  Bertelsmann Lexikon der Psychologie, S. 373, unter „Psyche“. 
20  Bertelsmann Lexikon der Psychologie, S. 374, unter „psychische Funktionen“. 
21   Dieterich/Rietz, Psychologisches Grundwissen, S. 342, unter „Psyche/Seele“. 
22   Herrschend wird nicht vom Begriff einer psychischen Krankheit, sondern vielmehr von einer 

psychischen Störung ausgegangen, siehe dazu eingehend etwa Bastine, Klinische Psychologie 
Bd. 1, S. 152; Petermann/Maercker/Lutz/Stangier/Maercker, Klinische Psychologie, S. 15; 
vorliegend soll aufgrund der Polarität zum Begriff der Gesundheit im Rahmen der §§ 223, 229 
StGB das Wort der psychischen Krankheit als Synonym für den Begriff der psychischen 
Störung verwendet werden, da der Begriff der Krankheit als Antonym zum Begriff der 
Gesundheit gilt, siehe Duden-Online unter „Gesundheit”, URL: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Gesundheit (Abrufdatum: 27.04.2021). 
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